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Gotha ist eine Schulstadt, das wissen alle. 
Da gibt es Grund- und Regelschulen, die 
Gesamt- und Gemeinschaftsschule, Gym-
nasien und Berufsschulen, aber auch eine 
Fachhochschule, eine Fachschule und ein 
Forschungszentrum der Unversität. Die-
se Einrichtungen könnte manche andere 
Stadt auch haben, doch Gotha hat eine 
Schule, die ist weltweit einmalig! Nun 
denken Sie sicherlich an die erste Schul-
pflicht, das erste Abiturexamen, das erste 
Schullehrerseminar, den Beginn der Dua-
len Berufsausbildung, die erste Freischule 
oder die erste Kindergärtnerinnenschule, 
die alle in Gotha ihren Lebenslauf began-
nen. Das alles sind wichtige Schulen und 
ihre kreativen Erstentwicklungen sind 
untrennbar mit dem Namen Gotha ver-
bunden. Aber ich meine trotzdem eine 
ganz andere Schule, die Gotha bei Kindern 
strahlen lässt. Und sicher kennen auch Sie 
diese Bildungseinrichtung, es ist „Die Häs-
chenschule“: jenes 1924 entstandene Kin-
derbuch mit den Illustrationen von Fritz 
Koch-Gotha, das seit damals zu keinem 
Osterfest fehlen darf. In Eberstädt gebo-
ren, in Gotha die Kindheit sowie Schulzeit 
verbracht und einen handwerklichen Be-
ruf erlernt, geht der Zeichner Fritz Koch in 
die Welt und wird mit seinen Karikaturen 
berühmt. Damit alle Welt weiß woher er 
kommt, fügt er seinem Familiennamen sei-
ne Heimatstadt Gotha an und gibt später 
zu Protokoll „Es gibt viele Köche, aber nur 
einen Koch-Gotha!“ Ganz in diesem Sinne 
freuen wir uns auf den MDR-Osterspa-
ziergang am Ostersonntag, dem 20. April 
2025. Er ist der Beginn unseres Marathon-
Laufes bis zum Thüringentag vom 2. bis 
4. Mai 2025 in unserer Stadt. Wir sind 
bestens vorbereitet und werden aller Welt 
beweisen, Gotha ist eine tolle Stadt. Denn 
wir können nicht nur als Köche gut an-
richten, sondern sind auch hervorragende 
Gastgeber. In diesem Sinne frohe Ostern, 
viele bunte Ostereier und manche Überra-
schung wünscht

Ihr

Vom 2. bis 4. Mai 2025 steht Gotha ganz im Zeichen 
des Thüringentags – ein Fest voller Kultur, Musik 
und Tradition. Besonders spektakulär wird dabei 
die Jubiläumsshow der Gothaer Hochseiltruppe „Ge-
schwister Weisheit®“ sein, die mit einer Weltpremiere 
ihr 125-jähriges Bestehen feiern wird. Neben einem 
attraktiven Musikprogramm laden mehr als zehn 
Themen-Meilen alle Besucherinnen und Besucher zu 
einer Entdeckungsreise ein: Mit spannenden Statio-
nen aus den Bereichen Handwerk, Energie, Landwirt-
schaft und Forst bis hin zu interaktiven Erlebnis-Mög-
lichkeiten für die ganze Familie. Für die Kleinen ist der 
Kinderkanal mit „KiKa kommt zu dir!“ ebenso zu Gast 
wie der Kinderliedermacher Volker Rosin mit einem 
Mitmach-Programm. Die Job-Meile wiederum bietet 
ausführliche Informationen über Karrieremöglichkei-
ten, die Finanz-Meile der Kreissparkasse Gotha hält 
spannende Mitmachangebote bereit. Ein Höhepunkt 
dort wird der Auftritt der deutschen 3 x 3-Olympia-
siegerinnen im Basketball sein. Ein kulinarisch hoch-
wertiges Angebot von Thüringer Spezialitäten und 
internationalen Köstlichkeiten wird darüber hinaus 
für Zufriedenheit sorgen.
Gestartet wird der Thüringentag am 1.  Mai 2025 
mit der traditionellen Eröffnung der Wasserkunst 
um 17  Uhr. Anschließend sorgt die Warm-up-Party 

YESTERHITS von und mit Dirk Sipp ab 18 Uhr für 
die richtige Einstimmung die Festtage. Auf insge-
samt fünf Bühnen in der Innenstadt treten nationale 
und internationale Künstler auf, darunter Bands wie 
voXXclub, Caught in the Act, 2raumwohnung, Eko 
Fresh und Northern Lite. Vor Ort ist ebenso KAMRAD, 
der nicht nur seinen „I Believe“ präsentieren wird.
Auch die vom Gothardusfest bekannten Feuerwer-
ke werden nicht fehlen: Am Donnerstag, dem 1. Mai 
2025, gibt es an der Wasserkunst um 23:45 Uhr ein 
musikalisches Feuerwerk, in der Nacht zum Sonntag 
folgt um 00:30 Uhr ein imposantes Höhenfeuerwerk 
über Schloss Friedrichsthal.
Den krönenden Abschluss des Festwochenendes bil-
det der große Festumzug am Sonntag. Ab 14 Uhr zie-
hen rund 2.600 Teilnehmer durch die Stadt – in über 
100 Umzugsbildern, darunter zwölf Spielmannszüge, 
Musikgruppen, zahlreiche Laufgruppen und fünf 
Kutschen. Der Umzug startet an der Stadthalle und 
führt über die Gartenstraße und Huttenstraße bis in 
die Friedrichstraße. Erstmalig ist auch die Thüringer 
Waldbahn und Straßenbahn mit von der Partie. Den 
eigentlichen Abschluss übernimmt jedoch die Stadt-
wirtschaft Gotha, die unmittelbar nach dem Umzug 
für eine schnelle Reinigung der Strecke verantwort-
lich ist.
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„Feiern unterm Friedenstein“ 
verspricht unvergessliche Erlebnisse

Mandy Wettstein, Candy Wetterhan und Maya Heß  
präsentieren das Programm, 

das Plakat und die Strecke 
des Festumzuges
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Abitur in der Tasche! Studium oder 
Ausbildung? Die Gothaer Stadtwerke 
ENERGIE und NETZ bieten mit drei 
dualen Studiengängen (jeweils sechs 
Semester) die perfekte Kombination 
aus beidem. Sven Anders, Geschäfts-
führer der Stadtwerke, und Ferdinand 
von Stryk, Bereichsleiter 
Erzeugung und Wärme, 
stellten sie beim Hoch-
schulinformationstag 
am 15. März an der 
Dualen Hochschule 
Gera-Eisenach vor. 

Vom 2. bis 5. Mai verwandelt sich die 
Residenzstadt Gotha zum Thüringen-
tag in eine große Festhochburg. Und 
mittendrin die Gothaer Stadtwerke 
ENERGIE als Premiumsponsor mit 
einer eigenen tollen Meile zur Zukunft 
der Energie. Es erwarten Sie:  
•  Innovative Energietechnologien 
zum Anfassen an sechs interaktiven 
Themenständen, 

•  Elektromobilitätsangebote regiona-
ler Dienstleister zum Kennenlernen 
•  und eine Chillout-Area mit Musik 
und Cocktails zum Verweilen. 
Lassen Sie sich inspirieren! Ent-
decken Sie spannende Technologien 
und nachhaltige Mobilität. Erleben 
Sie tolle Mitmachangebote, auch für 
die kleinen Besucherinnen und Besu-
cher. Seien Sie herzlich willkommen.

Duales Studium interessiert

Mit voller Energie beim Thüringentag 2025! 

www.gothaer-stadtwerke-energie.de

Die Gothaer Stadtwerke ENERGIE und NETZ präsentierten ihre drei 
dualen Studiengänge beim Hochschulinformationstag in Eisenach.

mit unseren 
drei dualen 
Studiengängen 
bieten wir jun-
gen Talenten 
einen ganz 
besonderen 
Karrierestart – mit dem Besten aus 
Theorie und Praxis. Aber nicht nur 
unsere Nachwuchskräfte sind uns 
wichtig. Wir engagieren uns jeder-
zeit auch gern für die gesamte 
Stadtgesellschaft. So unterstützen 
wir als Premiumsponsor den Thü-
ringentag und laden Sie ganz 
herzlich auf unsere ENERGIE-Meile 
zwischen Herzoglichem Museum 
und Marstall ein. Erleben Sie mit 
uns die Zukunft der Energie!  

Viele Grüße

Die Praxisphasen absolvieren die Stu-
dierenden bei den Stadtwerken.
Folgende Studiengänge gibt es:
•  Wirtschaftsingenieurwesen 
(Bachelor of Science) – der Wirt-
schaftsingenieur ist das Bindeglied 
 zwischen Technik, innovativen 
Energielösungen und Vertrieb.
•  Dienstleistungsmanagement
(Bachelor of Arts Betriebswirt-
schaftslehre) – in der Praxis geht 
es um Kundenmanagement, kun-
denorientierte Produkte, Services 
und Dienstleistungen.
•  Digitalisierungsmanagement
(Bachelor of Arts Betriebswirt-
schaftslehre) – Digitalisierung, 
Automatisierung bis hin zu KI trei-

ben die Entwicklung des 
Unternehmens voran.

Weitere
Infos:

Liebe Stadtwerke-
Kundinnen  
und -Kunden,

Sven Anders 
Geschäftsführer der  
Gothaer Stadtwerke ENERGIE

Energie für Gotha
Informationen von Ihrem regionalen Energieversorger
März 2025

Studieren  
Sie bereits  
und möchten  
nebenbei bei uns
jobben?
Einfach  
melden!



Hinweise zu öffentlichen 
Bekanntmachungen
Die öffentlichen Bekanntmachungen der Stadt Gotha erfolgen ab 2024 aus-
schließlich online unter www.gotha.de/oeffentliche-bekanntmachungen.

Grundlage dafür ist eine Änderung der Hauptsatzung der Stadt Gotha im 
§ 14. Bei Bedarf können auch Ausdrucke öffentlicher Bekanntmachungen 
über das Stadtratsbüro der Stadt Gotha, Hauptmarkt 1, 99867 Gotha; 
Tel.: 0 36 21/2 22-2 46 gegen Kostenerstattung bezogen werden. Eine kos-
tenfreie Einsichtnahme vor Ort ist während der allgemeinen Öffnungszei-
ten ebenfalls möglich.

Online finden Sie folgende Bekanntmachung:

·  Einladung zur Jahreshauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft Gotha Boilstädt

·  Einladung zur Jahreshauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft Gotha Uelleben

·  Einladung zur Einwohnerversammlung 
im Ortsteil Gotha Uelleben

Außerdem finden Sie online die Bekanntmachung 
der Beschlüsse der letzten Sitzung 
des Stadtrates und seiner Ausschüsse.

Bekanntmachung
zur beabsichtigten Einziehung einer Teilfläche einer öffentlichen Straße in der 
Stadt Gotha gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Straßengesetz (ThürStrG).
Die Stadt Gotha beabsichtigt, auf Grundlage des § 8 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 8 
Absatz 2 Satz 1 Thüringer Straßengesetz (ThürStrG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 07.05.1993 (GVBl. S.273) zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 23. November 2020 (GVBl. S.560), eine Teilfläche der Adolf-
Schmidt-Straße einzuziehen. Dem Straßenabschnitt kommt keine Verkehrsbe-
deutung mehr zu.

Nach Durchführung des Einziehungsverfahrens steht diese Fläche dem öffent-
lichen Verkehr nicht mehr zur Verfügung.

Gemarkung Gotha | Flur 27 | Flurstück 24/64

Die Unterlagen zur Einziehung können in der Zeit vom 27.03.2025 bis zum 
27.06.2025 in der Stadtverwaltung Gotha in 99867 Gotha, Ekhofplatz 24 nach 
vorheriger Terminvereinbarung (Tel. 03621/ 222 418) eingesehen werden. 
Zusätzlich können diese Unterlagen auf der Internetseite der Stadt Gotha un-
ter dem Link www.gotha.de/service/aktuell/widmung-umstufung-einziehung 
eingesehen werden.

Einwendungen können in der Zeit vom 27.03.2025 bis zum 27.06.2025 schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung Gotha, Stadtbauamt, Ab-
teilung Hoch- und Tiefbau, Ekhofplatz 24, 99867 Gotha, eingereicht werden.

Stadt Gotha
– als Träger der Straßenbaulast –

Öffentliche Bekanntmachung
des Gewässerunterhaltungsverbandes (GUV) 
Hörsel/Nesse über die Durchführung 
von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen 
an Gewässern 2. Ordnung
Im Thüringer Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden 
(GUV) vom 28.05.2019 und auf Grundlage des § 31 Abs. 2 Thüringer Was-
sergesetz (ThürWG) in Verbindung mit § 40 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) wurde festgelegt, dass die Unterhaltungspflicht der Gewässer 2. Ord-
nung im Freistaat Thüringen, ab dem 01.01.2020 durch die gegründeten 
Gewässerunterhaltungsverbände erfolgt. Die Verbandsgebiete der Thürin-
ger Gewässerunterhaltungsverbände sowie das aktuelle Gewässernetz des 
Freistaats Thüringen sind im Thüringen Viewer (https://thueringenviewer.
thueringen.de/thviewer/) veröffentlicht.

Im Zeitraum vom 7. April 2025 bis 31. Oktober 2025 werden durch den Bau-
hof des Gewässerunterhaltungsverband (GUV) Hörsel/Nesse und den von 
uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen die planmäßigen Unterhal-
tungsarbeiten an den Gewässern 2.  Ordnung im gesamten Verbandsgebiet 
unter Berücksichtigung der entsprechenden naturschutzrechtlichen Schon- 
und Sperrzeiten durchgeführt. In wasserwirtschaftlichen Bedarfsfällen (zur 
Sicherung des Wasserabflusses oder der Hochwasservorsorge, Verkehrssi-
cherungspflicht) muss die Gewässerunterhaltung auch außerhalb dieser Zei-
ten erfolgen.

Auf Grundlage des § 41 WHG in Verbindung mit § 68 ThürWG kündigen wir 
hiermit die Durchführung der Unterhaltungsmaßnahmen und die damit ver-
bundene vorübergehende Benutzung des jeweiligen Gewässers 2. Ordnung, 
sowie der Anlieger- und Hinterliegergrundstücke an.

Zur reibungslosen Durchführung der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen 
bitten wir um die Absicherung der notwendigen „Baufreiheit“ an den Ge-
wässern und die Gewährleistung der ungehinderten Zufahrt und zeitweisen 
Grundstücksbenutzung durch die mit den Unterhaltungsmaßnahmen beauf-
tragten Personen oder Dienstleistungsunternehmen. Gemäß den Vorschrif-
ten des § 41 WHG und § 68 ThürWG haben die Eigentümer und Nutzungsbe-
rechtigten der Gewässer 2. Ordnung, sowie die Eigentümer der Anlieger- und 
Hinterliegergrundstücke zu dulden, dass die zur Unterhaltung verpflichteten 
Personen oder ihre beauftragten Personen und Unternehmen die Grundstü-
cke betreten, vorübergehend benutzen und aus ihnen Bestandteile für die 
Unterhaltung entnehmen. Sie haben ferner zu dulden, dass die Uferbereiche 
im Interesse der Unterhaltung oder der naturnahen Entwicklung der Gewäs-
ser standorttypisch bepflanzt werden. Darüber hinaus haben die Inhaber 
von Rechten und Befugnissen an Gewässern zu dulden, dass die Benutzung 
vorübergehend behindert oder unterbrochen wird. Zudem sind alle Handlun-
gen zu unterlassen, die die Gewässerunterhaltung unmöglich machen oder 
wesentlich erschweren würden. Entstehen durch die Handlungen der Gewäs-
serunterhaltung Schäden am Eigentum (s. § 41 Abs. 4 WHG und § 68 Abs. 2 
ThürWG), so hat der Geschädigte gegen die zur Unterhaltung verpflichtete 
oder beauftragte Person/ Unternehmen Anspruch auf Schadenersatz. Fer-
ner möchten wir darauf hinweisen, dass nach § 38 Abs. 4 WHG die Eigentü-
mer und Nutzungsberechtigten verpflichtet sind, die Uferbereiche/ Gewäs-
serrandstreifen im Hinblick auf ihre Funktionen nach § 38 Abs. 1 WHG zu 
erhalten und diese so zu bewirtschaften, dass die Gewässerunterhaltung 
und die damit verbundenen Arbeiten nicht beeinträchtigt werden. Die Breite 
der Gewässerrandstreifen beträgt nach § 29 ThürWG, unabhängig von der 
Grundstücksgrenze, innerorts fünf Meter und außerorts zehn Meter von der 
Böschungsoberkante landeinwärts. Nach § 38 Abs. 4 Satz 4 WHG ist im Ge-
wässerrandstreifen eine nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenständen 
(z. B. Gartenabfälle, Mähgut, Müll) die den Wasserabfluss behindern oder die 
fortgeschwemmt werden können verboten.

Für Rückfragen oder Abstimmungen im Zusammenhang mit der angezeigten 
Gewässerunterhaltung stehen Ihnen die Mitarbeiter/-innen des Gewässerun-
terhaltungsverbandes Hörsel/Nesse gern zur Verfügung. Telefon: 03 62 53-
26 07 90 und E-Mail: info@guv-hoersel-nesse.de.

Georgenthal, den 12.03.2025
gez. Bert Schwachheim / Geschäftsführer
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Öffentliche Bekanntmachung
Jahreshauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft Uelleben
Die Jagdgenossenschaft Uelleben lädt alle Eigentümer von Grundstücksflächen 
des Jagdbezirkes der Gemarkungen Uelleben auf denen die Jagd ausgeübt 
werden darf (§§ 8, 9 Bundesjagdgesetz), zur Jahreshauptversammlung für das 
Jagdjahr 2024/2025 der Jagdgenossen ein. Die Versammlung der Jagdgenos-
sen findet am Mittwoch, den 23.04.2025, um 18.00 Uhr im Gemeinderaum, 
Ernst-Thälmann-Straße, Uelleben statt.

 Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Jagdvorstehers
3. Bericht des Kassierers
4. Bericht des Kassenprüfers
5. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes
6. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages
7. Beschluss über den Haushaltsplan
8. Sonstige
9. Schlusswort

Hinweis: Zur Ausübung ihrer Mitgliedschaftsrechte haben die Teilnehmer an der 
Versammlung der Jagdgenossenschaft ihr Eigentum an Grundflächen durch Grund-
buchauszüge, Urkundenabschriften, etc. nachzuweisen. Personen, die den Eigentü-
mer in der Versammlung vertreten, haben ihre Bevollmächtigung durch schriftliche 
Vollmacht nachzuweisen. Miteigentümer oder Gesamteigentümer haben zusam-
men nur eine Stimme und können ihr Stimmrecht nur einheitlich ausüben.
Bitte beachten Sie die zu diesem Zeitpunkt gültigen Regeln der Allgemeinver-
fügung des Landkreises Gotha.

Hartmut Steinbrück
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Uelleben

Neuwahl der Schiedsstellen 2 und 3 in Gotha 
für die Amtszeit von 2025 – 2030
Die Stadtverwaltung Gotha wurde durch Beschluss 
des Amtsgerichtes Gotha davon informiert, dass die 
Schiedsperson der Schiedsstellen 2 + 3 in Gotha mit 
sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden 
wurde. Aus diesem Grunde schreibt nun die Stadt-
verwaltung Gotha die Neuwahl der Schiedsstellen 2 
und 3 aus.
Aufgerufen sind alle Bürgerinnen und Bürger, die 
zu Beginn der Amtsperiode das 25. Lebensjahr voll-
endet und das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben und im Bereich der Schiedsstellen wohnen.
Die Schiedsperson muss nach ihrer Persönlichkeit 
und ihren Fähigkeiten für das Amt geeignet sein.

Nicht wählbar ist gemäß § 3 Abs. 1 ThürSchStG:
1. wer infolge gerichtlicher Entscheidung die Fähig-

keit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten ver-
urteilt wurde;

2. eine Person, gegen die ein Ermittlungsverfahren 
wegen einer Tat anhängig ist oder Anklage wegen 
einer solchen einer Tat erhoben wurde, die den 
Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter zur Folge haben kann,

3. wer wegen geistiger oder körperlicher Behinde-
rung die Schiedstätigkeit nicht ordnungsgemäß 
ausüben kann oder für die zur Besorgung aller ih-
rer Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch 
einstweilige Anordnung bestellt ist und 

4. wer durch gerichtliche Anordnung in der Verfü-
gung über sein Vermögen beschränkt ist.

 Darüber hinaus soll als Schiedsperson nicht beru-
fen werden, wer:

I. gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder 
Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat oder

II. wegen seiner Tätigkeit als hauptamtlicher oder in-
offizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdiens-
tes der ehemaligen DDR im Sinne des § 6 Abs. 4 
Stasi-Unterlagengesetzes oder als diesen Mitar-
beiter nach § 6 Abs. 5 dieses Gesetzes gleichge-
stellte Person für das Amt nicht geeignet ist.

Die Schiedsperson soll weiterhin gut beleumundet 
sein, nach Bildung und natürlicher Befähigung zur 
ordnungsgemäßen Wahrnehmung in der Lage sein, 
sich in einem entsprechenden Gesundheitszustand 
befinden und über die erforderliche Zeit verfügen.

Als Schiedsperson soll gem. § 3 Abs. 2 ThürSchStG 
ferner nicht gewählt werden, wer:
1. bei Beginn der Amtsperiode nicht das 25. Lebens-

jahr vollendet hat

2. bei Beginn der Amtsperiode das 70. Lebensjahr 
vollendet hat und

3. nicht im Bereich der Schiedsstelle wohnt.
Die Schiedspersonen sind verpflichtet, sich mit den 
für ihre Tätigkeit einschlägigen Rechtsvorschriften 
vertraut zu machen und Sprechstunden abzuhalten.

Schriftliche Bewerbungen sind bis zum 31.03.2025 
unter Angabe an die 
Stadtverwaltung Gotha | Abt. Zentraler Service
Hauptmarkt 1 | 99867 Gotha
zu richten.

Jeder Bewerber muss eine schriftliche Erklärung ab-
geben, dass bei ihm keine Gründe gemäß Punkt II 
(VV 1.4.1. zu § 3 ThürSchStG) vorliegen.

Bewerbung als Schiedsperson für die Amtszeit 2025 bis 2030 (*)
Hiermit bewerbe ich mich für das Amt der Schiedsperson des Schiedsbereiches 2 oder 3 der Stadt Gotha für 
die im Jahre 2025 beginnende Amtszeit.

Name (Familienname):

Geburtsname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Wohnanschrift:

Beruf/Tätigkeit:

Hiermit erkläre ich, dass keine Gründe gegen eine Berufung zur Schiedsperson gemäß Punkt II (VV zu § 3 
Thür SchStG) wegen einer Tätigkeit als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen DDR im Sinne des § 6 Abs. 4 des Stasi-Unterlagengesetzes oder als Mitarbeiter 
nach § 6 Abs. 5 dieses Gesetzes bei meiner Person vorliegen.

(Datum / Unterschrift)

Öffentliche Bekanntmachung
Jahreshauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft Boilstädt
Die Jagdgenossenschaft Boilstädt lädt alle Eigentümer von Grundstücksflä-
chen des Jagdbezirkes der Gemarkungen Boilstädt auf denen die Jagd ausge-
übt werden darf (§§ 8, 9 Bundesjagdgesetz), zur Jahreshauptversammlung für 
das Jagdjahr 2024/2025 ein. Die Versammlung der Jagdgenossen findet am 
16.04.2025, um 18.30 Uhr im Gemeinderaum, Dorfstraße 2, Boilstädt statt.

 Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Jagdvorstehers
3. Bericht des Kassierers
4. Bericht der Revisionskommission
5. Diskussion zu den Berichten
6. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes
7. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages
8. Beschluss über den Haushaltsplan
9. Sonstige
10. Schlusswort

Hinweis: Zur Ausübung ihrer Mitgliedschaftsrechte haben die Teilnehmer an 
der Versammlung der Jagdgenossenschaft ihr Eigentum an Grundflächen durch 
Grundbuchauszüge, Urkundenabschriften, etc. nachzuweisen. Personen, die den 
Eigentümer in der Versammlung vertreten, haben ihre Bevollmächtigung durch 
schriftliche Vollmacht nachzuweisen. Miteigentümer oder Gesamteigentümer 
haben zusammen nur eine Stimme und können ihr Stimmrecht nur einheitlich 
ausüben.

Jörg Steinbrück
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Boilstädt
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Haushalt mit Rekordvolumen von 126 Millionen in Kraft
Der Haushalt 2025 der Stadt Gotha mit einem Ge-
samtvolumen in Höhe von 126 Millionen trat am 
7. März 2025 in Kraft. Damit wurde die Stadtver-
waltung voll arbeitsfähig und konnte mit den be-
schlossenen Maßnahmen auch haushaltsseitig in 
das Jubiläumsjahr starten. 
Der Verwaltungshaushalt und damit die laufenden 
Einnahmen und Ausgaben haben ein Volumen von 
100.422.000 €. Die größten Einzelausgaben ent-
fallen auf die Personalkosten und die Kreisumlage. 
Die Personalkosten steigen aufgrund von Tarifstei-
gerungen und der Schaffung neuer Stellen um rund 
1,7 Mio. € und betragen insgesamt 38 Mio. €.
Die Höhe der Kreisumlage steht noch nicht genau 
fest, ist jedoch mit geplanten 20,7 Mio. € der größte 
Einzelposten bei den städtischen Ausgaben. 
Von der Ausstattung für Schulen, über Dienst- und 
Schutzkleidung für die Feuerwehr, bis hin zur Stra-
ßenunterhaltung, sind im Verwaltungshaushalt 
19,1 Mio. € für Sachausgaben vorgesehen. 
Neben den zahlreichen Pflichtaufgaben der Stadt 
hat auch der Bereich der freiwilligen Aufgaben ei-
nen festen Platz im Gothaer Haushalt. Im Jahr 2025 
kann das Niveau der sogenannten freiwilligen Leis-
tungen auf über 8 % des Verwaltungshaushaltes 

gehalten werden. Aus den rund 8,3 Mio. € werden 
u. a. Zuschüsse für das Schloss Friedenstein ausge-
reicht mit 2,5  Mio. €, die Thüringen Philharmonie 
Gotha-Eisenach unterstützt mit rund 824.000 €, 
der Betrieb der Stadtbibliothek mit einer Million 
Euro gesichert und die städtische Jugendarbeit mit 
660.000 € gefördert. 
Der Kulturbereich hat insgesamt ein Ausgabevolu-
men von 7 Millionen Euro, darunter auch städtische 
Zuschüsse in Höhe von 150.000 € für die Durch-
führung des 19. Thüringentages in Gotha. 
Der Vermögenshaushalt beinhaltet alle Investitio-
nen in der Stadt Gotha und hat ein Volumen von 
26.464.300 € für das Jahr 2025.
Um bereits Aufträge für die Folgejahre bis 2028 
auslösen zu können, sind sogenannte Verpflich-
tungsermächtigungen in Höhe von 63.550.500 € 
eingeplant.

Im Jahr 2025 sollen schwerpunktmäßig nachfol-
gende Beträge investiert werden:
450.000 € für die jährliche Mietkaufrate Neues 
Rathaus; 280.000 € für das Feuerwehrgerätehaus 
in Uelleben; 100.000 € für die Planung der Sanie-
rung der GS „E. Kästner“ in Sundhausen,; 620.000 € 

für die Sanierung der Turnhalle „J. F. Löffler“ Am 
Tivoli; 100.000 € für die Planung der Ausstattung 
des Archivs; 100.000 € für die Sanierungsplanung 
des Kindergartens „Sonnenblume“; 209.500 € für 
weitere Kindergarteneinrichtungen (u. a. „Spatzen-
nest“, „Wirbelwind“ AWO, „August-Köhler-Kinder-
haus“); 126.600 € für Sportplätze; 535.900 € für 
das Projekt Klimaangepasste Qualifizierung des 
Gartendenkmals „Stadtpark West – Arnoldigarten“; 
130.000 € für den Bolzplatz am KJZ „Big Palais“; 
20.000 € für den Spielplatz in der Goldbacher Sied-
lung; 1.793.200 € für städtebauliche Maßnahmen 
gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien, 
u. a. Aufwertung Klosterplatz 2 i. V. m. Jüdenstra-
ße 13 – 17 ( Jugendherberge); 1.500.000 € für den 
Hauptbahnhof; 11.088.000 € für die städtischen 
Straßen und Brücken; 2.000.000 € für den Zu-
schuss an die Stadtwerke für das Fernwärmepro-
jekt; 98.000 € für die Wiederaufforstung des Box-
berges; 250.000 € für das Herzogliche Museum.

Diese und zahlreiche weitere Maßnahmen werden 
durch Steuern, Gebühren, Landes- und Bundeszu-
weisungen sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 
4,6 Mio. € finanziert.

„Gotha-Subbotnik 2025“ ruft zur Gemeinschaftsaktion auf
Der Frühling hat begonnen und so ist es höchs-
te Zeit die Hinterlassenschaften des Winters in 
einer großen Gemeinschaftsaktion zu beseitigen. 
Oberbürgermeister Knut Kreuch ruft die Bürge-
rinnen und Bürger, die Unternehmen, Bildungs-
einrichtungen und die zahlreichen Vereine auf, 
die Stadt vom 31. März bis 17. April 2025 durch 
verschiedene Initiativen vom Winterschmutz 
zu befreien. „Wir wollen unmittelbar vor dem 
MDR-Osterspaziergang und dem Thüringentag 
wieder dafür sorgen, dass sich unsere Stadt den 
zahlreichen Gästen sauber und einladend prä-
sentieren kann“, bekräftigt das Stadtoberhaupt. 

Traditionell organisiert die Stadt Gotha in jedem 
Jahr dazu einen öffentlichen Frühjahrsputz, den 
„Gotha-Subbotnik“.
Oberbürgermeister Knut Kreuch, Bürgermeister 
Ulf Zillmann, der Beigeordnete Peter Leisner und 
108 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung gehen mit gutem Beispiel voran und 
sind am 2. April 2025 mit einem Aktionstag in der 
Innenstadt, am Boxberg, in den Bereichen Kes-
selmühlenweg, Krahnberg, Klinge, Berggarten, 
Goldfischteich, Bürgerturm, Kulturhaus, Seeberg, 
Tierpark und im Bürgerpark beim diesjährigen  
„Gotha-Subbotnik“ aktiv dabei.

Alle Gothaerinnen und Gothaer sind aufgerufen, 
sich an der Aktion zu beteiligen und mindestens im 
Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten im eige-
nen Umfeld mitzuhelfen, unserer Stadt ein freund-
liches und frühlingshaftes Aussehen zu bescheren.

  Informationen zu den geplanten Aktionen und 
deren Ergebnissen nimmt das Gartenamt der 
Stadtverwaltung unter E-Mail: gartenamt@
gotha.de oder telefonisch unter 2 22-4 75 ent-
gegen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stehen darüber hinaus selbstverständlich auch 
für Rückfragen zur Verfügung.

S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G E N
D I E  S TA DT  G OT H A  Re s i d e n z s t a d t  m i t  g ro ß e r  Pe r s p e k t i ve  …

sucht zur Verstärkung des Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Sachbearbeiter Jugend- und 
Sportkoordinator (m/w/d)
im Bildungsamt der Stadt Gotha.
Die vollständigen Ausschreibungsbedingungen finden Sie auf unserer 
Internetseite: www.gotha.de (Ausschreibungen/Stellenausschreibung).

Die Bewerbungen sind mit Ihren vollständigen Unterlagen bis zum 
22. April 2025 an die Stadtverwaltung Gotha, Personalamt,
Postfach 10 02 02, 99852 Gotha zu richten.

Bei Fragen können Sie sich gerne an unsere Personalabteilung
(Tel.: 0 36 21/2 22-3 10) wenden.

gez. Kreuch / Oberbürgermeister

sucht zur Verstärkung des Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Sachbearbeiter 
Jugendarbeit (m/w/d)
im Bildungsamt der Stadt Gotha.
Die vollständigen Ausschreibungsbedingungen finden Sie auf unserer 
Internetseite: www.gotha.de (Ausschreibungen/Stellenausschreibung).

Die Bewerbungen sind mit Ihren vollständigen Unterlagen bis zum 
18. April 2025 an die Stadtverwaltung Gotha, Haupt- und Personalamt, 
Postfach 10 02 02, 99852 Gotha zu richten.

Bei Fragen können Sie sich gerne an unsere Personalabteilung
(Tel.: 0 36 21/2 22-3 10) wenden.

gez. Kreuch / Oberbürgermeister
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2025 gibt es 22 Großbaumaßnahmen im Stadtgebiet
Nach erfolgreichen Abschlüssen einer Vielzahl von Baumaßnahmen zur Ver-
besserung der Infrastruktur sowie der Steigerung der Attraktivität unserer 
Stadt werden im Jahr 2025 weitere Baumaßnahmen dazu beitragen, die ver-
kehrlichen Anforderungen der nächsten Jahre zu meistern und unseren nach-
folgenden Generationen zukunftsfähige Lebensadern zur Verfügung stellen zu 
können. Um die mit den Baumaßnahmen verbundenen unvermeidbaren Beein-
trächtigungen der Bewohner, Arbeitnehmer, und Arbeitgeber sowie Besucher 
so gering wie möglich zu gestalten, wurde in Abstimmung aller beteiligten Ak-
teure und der Stadtverwaltung ein enger Zeitplan erstellt.
Da es der Stadtverwaltung erneut gelang, für viele Baumaßnahmen Fördermittel 
zu akquirieren, welche nur für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung stehen, 
müssen viele Faktoren bei der Bauplanung und -ausführung Berücksichtigung fin-
den. Hinzu kommt, dass nicht alle Baumaßnahmen in der Zuständigkeit der Stadt 
Gotha liegen, da es sich zum Beispiel um Baumaßnahmen an Bundesstraßen han-
delt. Zudem bestehen bei Tiefbaumaßnahmen immer auch Witterungsabhängig-
keiten, die das mögliche Zeitfenster zur Realisierung jahresbezogen verkleinern.
In die Bewertung und Priorisierung der Baumaßnahmen flossen auch die 
Belange der verschiedenen Ver- und Entsorgungsträger ein, welche ihren 

Kunden die gewünschten Medien zur Verfügung stellen möchten bzw. not-
wendige Reparaturen schnellstmöglich realisieren müssen. Trotz vorge-
nannter Bemühungen, diese hochkomplexe Aufgabe zu lösen, werden sich 
Verkehrseinschränkungen nicht vermeiden lassen. Der Verkehrsteilnehmer 
sollte sich teilweise auf erhebliche Einschränkungen im Bereich des Straßen-
verkehrs einstellen. 
Die drei größten Herausforderungen werden hier die Baumaßnahmen in der 
Enckestraße, Langensalzaer Straße und in der Ohrdrufer Straße (B247) sein. 
Drei Hauptverkehrsstraßen werden  zum Teil voll gesperrt. Dies wird die Stadt 
Gotha, die Versorgungsträger, den öffentlichen Nahverkehr, die Baufirmen und 
natürlich auch die Bürger und Besucher der Stadt Gotha vor große Herausfor-
derungen stellen. Auf Grund der momentanen wirtschaftlichen Lage war es 
trotz zahlreichen absprachen nicht möglich, für jede Baumaßnahme ein exaktes 
Zeitfenster zu finden. Es wird hier um Verständnis gebeten.
Die Stadt Gotha bittet daher alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteil-
nehmer um Verständnis und wirbt für Toleranz und Unterstützung. Natürlich 
wird seitens der Stadtverwaltung fortlaufend über die Verkehrseinschränkung 
informiert.
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 1 Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr: Langensalzaer Straße | Voll-
sperrung | 21.07. bis 08.08.2025 | Deckensanierung

 2 Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr: Knoten B247 / L1027 / L1045 | 
halbseitige Sperrung | 23.05. bis 26.09.2025 | Herstellung einer zusätzli-
chen Rechtsabbiegespur

 3 Gotha Stadtwerke Netz: Pfullendorfer Straße | halbseitige Sperrung | 
Zeitraum noch unbekannt | Verlegung Strom

 4 Gotha Stadtwerke Netz / Gotha Stadtwerke Energie: Unterstraße / Brü-
ckengasse | halbseitige Sperrung | März bis September 2025 | Verle-
gung Strom und Gas

 5 Gotha Stadtwerke Energie: Straße der Einheit | Vollsperrung | Bauzeit 
5 Monate (Zeitraum noch nicht bekannt) | Verlegung Fernwärme

 6 Gotha Stadtwerke Energie: Clara-Zetkin-Straße | Vollsperrung | Sommer-
ferien 2025 | Sanierung Schachtbauwerk

 7 Gotha Stadtwerke Energie: Reyherstraße | Vollsperrung | Sommerferien 
2025 | Verlegung Fernwärme

 8 Thüringer Wald- und Straßenbahn: Bertha-von-Suttner-Platz | halbseiti-
ge Sperrung | Zeitraum noch unbekannt | Erneuerung Fahrbahnoberflä-
che im Bereich der Gleisanlagen

 9 Gotha Stadtwerke Energie: | Dorotheenstraße | Vollsperrung | Juni bis 
August 2025 | Verlegung Gas

 10 Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha: Kunstmühlenweg / Ecke 
Purgoldweg | halbseitige Sperrung | vor. ab Mitte 2025 (Bauzeit noch 
nicht bekannt) | Erneuerung Regenwasserkanal

 11 Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha: Lange Gasse | Voll-
sperrung | vor. ab Mitte 2025 (Bauzeit noch nicht bekannt) | Neubau 
Schmutzwasserkanal

 12 Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha: Zwischen Töpfleber Weg 
und Am Viadukt | Vollsperrung | März bis Oktober 2025 | Neubau Trink-
wasserleitung

 13 Stadt Gotha: Holzweg | Vollsperrung | Mai 2025 | Erneuerung Fahr-
bahnoberfläche

 14 Stadt Gotha: Eisenacher Straße | halbseitige Sperrung | 30.06. bis 
08.08.2025 | Erneuerung Lichtzeichensignalanlage

 15 Stadt Gotha: Arndtstraße | halbseitige Sperrung | Mai bis Juli 2025 | 
Erneuerung Bushaltestellen

 16 Stadt Gotha: Von-Zach-Straße | Vollsperrung Gehweg | Zeitraum noch 
unbekannt | Erneuerung Gehweg

 17 Stadt Gotha: Lucas-Cranach-Straße | halbseitige Sperrung | Sept. bis 
Nov. 2025 | Neubau Bushaltestelle

 18 Stadt Gotha: Myconiusplatz | halbseitige Sperrung | Sept. bis Nov. 2025 
| Neubau Bushaltestelle

 19 Stadt Gotha: Philosophenweg | halbseitige Sperrung | Juni 2025 | Her-
stellung Markierung und Absenkung Bordanlage

 20 Komplexmaßnahme: Margarethenstraße | Vollsperrung | gänzjährig | 
grundhafter Ausbau

 21 Komplexmaßnahme: Enckestraße | Vollsperrung | gänzjährig | grund-
hafter Ausbau

 22 Komplexmaßnahme: Gallettistraße | Vollsperrung | März-November 
2025 | grundhafter Ausbau

 Alle Pläne finden Sie unter: www.gotha.de

Neue Parkgebühren-
ordnung in Kraft
Die Stadt Gotha hat eine neue Parkgebührenord-
nung eingeführt. Ihr Ziel ist eine gerechtere Vertei-
lung der Parkflächen, die Förderung nachhaltiger 
Mobilität sowie eine Entlastung des innerstädti-
schen Verkehrs. Die Stadt Gotha beabsichtigt in 
diesem Zusammenhang die Parkflächen am ehe-
maligen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) und 
die gegenüberliegenden Parkflächen – Nähe Or-
donanzgasse – einer geordneten Bewirtschaftung 
zuzuführen. Ab dem 24.03.2025 werden deshalb 
die dortigen Parkscheinautomaten sowie die er-
forderliche Beschilderung, gemäß der Straßenver-
kehrsordnung, aktiviert.
Die Stadtverwaltung bittet alle Bürgerinnen und 
Bürger, sich rechtzeitig über die neuen Regelun-
gen zu informieren. Detaillierte Informationen zu 
den einzelnen Parkzonen und Tarifen sind unter  
www.gotha.de abrufbar.

Es fehlen noch 3.000 Euro für die Sanierung 
des Grabmals von Professor Carl Rohrbach
Das Grabmal von Professor Carl Rohrbach auf 
dem Gothaer Hauptfriedhof muss dringend saniert  
werden. Seitens der Kulturstiftung Gotha wird die 
Instandsetzung des Grabmals anteilig gefördert.
Es konnten bereits zahlreiche Spenden eingewor-
ben werden, jedoch fehlen noch rund 3.000 € 
Spenden, um mit der Sanierung des Grabmal begin-
nen zu können.

Spenden für die Sanierung des Grabmals von Pro-
fessor Carl Rohrbach können auf das folgende Kon-
to der Stadtverwaltung Gotha eingezahlt werden.
Kreissparkasse Gotha
IBAN: DE91 8205 2020 0750 1001 50
Verwendungszweck: VW 248 Rohrbachgrabmal
Wenn eine Spendenquittung gewünscht wird, bitte 
Adresse im Verwendungszweck mit angeben.

„Tag der offenen Tür“ in 
der Ludwig-Bechstein-Schule
Am 24. April 2025, von 15 bis 17 Uhr, sind alle zu-
künftigen Schulanfänger mit ihren Eltern, sowie alle 
Neugierigen zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen. 
Im Schulhaus sind die Klassenräume, Fachräume 
und die Bibliothek geöffnet. In den Räumen können 

sich die zukünftigen Schulanfän-
ger an Stationen ausprobieren. 
Das Team der Grundschule freut 
sich auf alle Besucher und ist für 
Fragen und Antworten offen.
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Sprechstunden des 
Seniorenbeirates 
Die nächste Sprechstunde des Seniorenbei-
rates findet am Mittwoch, dem 2. April 2025, 
13:30 Uhr, in der Jüdenstraße 5/7, statt.

Information zur Anmeldung der 
Schulanfänger für das Schuljahr 2026/2027
Gemäß § 119 der Thüringer Schulordnung – Thür-
SchulO – in der aktuell gültigen Fassung sind alle 
Kinder, die bis zum 01. August 2026 sechs Jahre alt 
werden, durch die sorgeberechtigten Eltern (bzw. 
mit Unterschrift bevollmächtigt) an einer zustän-
digen Grund- oder Gemeinschaftsschule anzumel-
den. Für die Grund- und Gemeinschaftsschulen der 
Stadt Gotha besteht ein gemeinsamer Schulbezirk.
Kinder, die am 30. Juni 2026 mindestens fünf Jahre 
alt sind, können auf Antrag der Eltern am 01. Au-
gust 2026 in die Schule aufgenommen werden.

Die Eltern werden gebeten zum Zweck der Anmel-
dung Folgendes mitzubringen:
– vollständig ausgefülltes Anmeldeformular und 

dazugehörige Anlagen inkl. Datenschutzblatt
– ggf. Anlage für Kinder mit nichtdeutscher Her-

kunft inkl. aktueller Aufenthaltserlaubnis
– Geburtsurkunden
– Nachweis über die Masernimpfung
– Meldebescheinigung
– Ausweise der Eltern
– ggf. Vollmacht des anderen sorgeberechtigten El-

ternteiles
– ggf. den Negativbescheid bei alleinerziehenden 

Eltern

Bei Anmeldung an einer Grundschule im gemein-
samen Schulbezirk oder einer Gemeinschaftsschule 
sind die §§ 139 a-c der ThürSchulO zu beachten. Zur 
Aufnahme in die Klassenstufe 1 geben die Eltern die 
Schulen mit jeweils einem Erst- und Zweitwunsch 
an, an denen ihr Kind unterrichtet werden soll. Die 
Anmeldung ist nur an der Erstwunschschule abzu-
geben. Mehrfachanmeldungen an verschiedenen 
Schulen werden nicht gewertet.
Die Anmeldung zum Schulbesuch für das Schuljahr 
2026/2027 erfolgt persönlich zu den angegebenen 
Terminen in den benannten Schulen der Stadt Gotha. 

Donnerstag, den 08. Mai 2025
in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag, den 09. Mai 2025
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Staatliche Grundschule „Gotha Siebleben”
Högernweg 8 | 99867 Gotha |  0 36 21/8 56-1 22
 gs.Gotha-Siebleben@gotha.de
Internet: www.gsgs.de

Staatliche Grundschule „Josias Friedrich Löffler“
Am Tivoli 18 | 99867 Gotha |  0 36 21/8 52-7 55
 gs.j-f-loeffler@gotha.de
Internet: www.loeffler-schule.de

Staatliche Gemeinschaftsschule Gotha
Bufleber Straße 13 | 99867 Gotha |  0 36 21/2 19-1 11
 gemeinschaftsschule@gotha.de
Internet: www.gemeinschaftsschulegotha.de

Staatlichen Grundschule „Erich Kästner”
Anger 8 | 99867 Gotha |  0 36 21/7 07-5 17
 gs.erich-kaestner@gotha.de
Internet: www.gs-erich-kaestner.de

Staatlichen Grundschule „Ludwig Bechstein“
Brunnenstraße 46 | 99867 Gotha
 0 36 21/7 58-1 14
 gs.ludwig-bechstein@gotha.de
Internet: www.bechsteinschule-gotha.de

Staatlichen Grundschule „Peter Andreas Hansen” 
Wilhelm-Bock-Straße 18 | 99867 Gotha
 0 36 21/8 52-5 42 |  gs.p-a-hansen@gotha.de
Internet: www.hansenschule.de

Staatliche Grundschule „Andreas Reyher“
Mozartstraße 17 | 99867 Gotha |  0 36 21/8 52-9 11
 gs.andreas-reyher@gotha.de
Internet: www.reyherschule.de

Hinweis: Durch die Stadt Gotha werden ab dem 
Schuljahr 2026/2027 voraussichtlich umfangrei-
che Sanierungsarbeiten an der Staatlichen Grund-
schule „Erich Kästner“ vorgenommen. Während 
dieser Zeit findet der Schulbetrieb in einem Aus-
weichobjekt innerhalb von Gotha statt.
Alle Unterlagen zur Schulanmeldung stehen ab so-
fort online auf den Internetseiten der Schulen zur 
Verfügung.
Über die Aufnahme an der Erstwunschschule ent-
scheidet die Schulleitung im Rahmen der festge-
legten Aufnahmekapazität. Wird diese überschrit-
ten, findet eine Auswahl nach den Kriterien gemäß 
§ 139b ThürSchulO in Verbindung mit § 15a Thürin-
ger Schulgesetz statt. Gleiches gilt für den Fall der 
Kapazitätsüberschreitung an der Zweitwunschschu-
le. Das nähere Vorgehen ist in den Handreichungen 
„Anmeldung und Aufnahme an einer Schule im 
gemeinsamen Schulbezirk oder ohne Schulbezirk“ 
sowie „Aufnahme in der Primarstufe“ beschrieben.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Aufnahme 
an einer Schule noch keinen Anspruch auf Erstat-
tung der Beförderungskosten gemäß § 4 Thüringer 
Schulfinanzierungsgesetz begründet. Der Antrag 
wird über die Sekretariate der jeweiligen Schule 
ausgegeben und ist an den Schulträger Stadtver-
waltung Gotha zu stellen.

Stadtverwaltung Gotha / Bildungsamt

Glasfaserausbau 
in Gotha West
Die Bauarbeiten für die Verlegung neuer Glasfaser-
leitungen sollen noch im April in Gotha West be-
ginnen. Die Telekom plant, bis 2028 ca. 80 % aller 
Haushalte und Unternehmen in Gotha mit Glasfa-
ser auszubauen. Der Glasfaseranschluss kommt 
jedoch nicht von allein ins Haus. Immobilienbesit-
zer müssen einen Glasfasertarif buchen und ihre 
Zustimmung geben. Dann wird das Haus kostenfrei 
angeschlossen. Wer zur Miete wohnt, muss ledig-
lich online über die Internetseite des Unterneh-
mens einen Glasfaser-Tarif buchen.
Wie die Deutsche Glasfaser in den vier Gothaer 
Ortsteilen Siebleben, Uelleben, Boilstädt und Sund-
hausen beraten auch Vertriebsmitarbeiter im Auf-
trag der Telekom an der Haustür. Die Kundenberater 
tragen Kleidung mit dem Firmenlogo. Sie können 
sich mit einem Lichtbildausweis und einem Autori-
sierungsschreiben des Unternehmens ausweisen.
Die Stadt Gotha begrüßt das Vorhaben von der Te-
lekom und der Deutschen Glasfaser für flächende-
ckend schnelles Internet im gesamten Stadtgebiet, 
ohne Doppelausbau oder Überbauung.

Bürgersprechstunde  
des Oberbürgermeisters
Am Donnerstag, dem 3. April 2025, von 13:00 
bis 17:30 Uhr bietet Oberbürgermeister Knut 
Kreuch die nächste Bürgersprechstunde im 
Büro des Oberbürgermeisters, im Historischen 
Rathaus am Hauptmarkt an. Alle Gothaer Bür-
gerinnen und Bürger, die an diesem Tag mit 
dem Oberbürgermeister sprechen möchten, 
sind herzlich eingeladen.
Anmeldungen nimmt Frau Danz unter 0 36 21/ 
2 22-2 78 oder per E-Mail: y.danz@gotha.de 
entgegen.

  Ohne vorheriger Anmeldung ist der Besuch 
der Bürgersprechstunde nicht möglich.

Die Friedhofsverwaltung informiert:

Neue Friedhofsgebührensatzung mit neuem Ablauf 
zur Berechnung der Grabräumungsgebühr
Seit 01.01.2025 werden die Friedhofsgebühren 
nach der neuen Satzung berechnet. Mit diesem 
Stichtag haben sich nicht nur die Preise geän-
dert sondern auch einige Abläufe. So werden 
die Gebühren für die Grabräumung bereits mit 
Erwerb der Grabstätte erhoben. Aber auch bei 
Umschreibung des Nutzungsrechts, Verlängerung 
der Nutzungsdauer oder auf eigenen Wunsch 
der Nutzungsberechtigten werden bereits die 
Grabräumungsgebühren erhoben. Der Vorteil für 

die Angehörigen wird dabei schnell deutlich: alle 
Kosten im Zusammenhang mit der Grabstätte sind 
bereits zu Beginn abgegolten. Auch im Falle des 
Ablebens der Nutzungsberechtigten werden nicht 
im Nachgang die Kinder, Enkel, entfernte Angehö-
rige oder angeheiratetete Personen ohne Bezug 
zu den Verstorbenen durch die Grabräumungsge-
bühren überrascht.
Es kann folglich aber auch passieren, dass im 
Todesfall gleichzeitig eine neue Grabstätte 

erworben und ein Nutzungsrecht übertragen 
wird. Somit ist es während einer gewissen Über-
gangszeit möglich, dass Grabräumungsgebühren 
für zwei Grabstätten zu einem Zeitpunkt an- 
fallen.
Bevor Bürgerinnen und Bürger jedoch in Zah-
lungsverzug geraten, sollten sie nicht zögern, 
die Mitarbeiterinnen der Friedhofsverwaltung zu 
kontaktieren. Diese sind gern bereit alle offenen 
Fragen zu beantworten.
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Herzliche Glückwünsche
Der Oberbürgermeister 
gratuliert allen 
3.517 Gothaerinnen 
und Gothaern, die im 
März Geburtstag haben!
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Sprechzeiten 
der Schiedsstellen
Montag, 31.03.2025, 17.00 – 18.00 Uhr
Die Sprechstunde findet zur angegeben Uhrzeit im 
Tivoli 3 statt. Termine außerhalb der Sprechzeiten 
können unter der Telefon-Nr. 0 36 21/7 35 61 36 ver-
einbart werden. Der Schriftverkehr mit den Schieds-
stellen kann nur unter der Anschrift des Sitzes der 
Schiedsstellen 99867 Gotha, Tivoli 3 erfolgen.

  Im Monat April findet keine Sprechstunde der 
Schiedsstellen statt.

Einladung zur Einwohnerversammlung 
im Ortsteil der Stadt Gotha Uelleben
Die nächste Einwohnerversammlung gemäß § 15 Ab-
satz 1 Thüringer Kommunalordnung in Verbindung 
mit § 4 der Hauptsatzung der Stadt Gotha findet 
im Ortsteil Gotha Uelleben zu nachfolgendem Ter-
min statt: Ortsteil Gotha Uelleben, Donnerstag, den 
24.04.2025, 18 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus

 Tagesordnung: 

1.  Information des Oberbürgermeisters über 
Stadtangelegenheiten, insbesondere Angele-
genheiten den Ortsteil betreffend 

2.  Beantwortung von Anfragen Gothaer Bürgerin-
nen und Bürger 

Einwohner des Ortsteils können Anfragen bis spä-
testens Donnerstag, den 10.04.2025 schriftlich 
bei der Stadtverwaltung Gotha, Abt. 012, Haupt-
markt 1, Rathaus, 99867 Gotha einreichen.

  Anfragen können auch per E-Mail an 
senioren-ortsteile@gotha.de oder per Fax 
an 0 36 21/2 22-4 09 gesandt werden. 

„Offene Gärten“ laden am 8. Juni 2025 ein
Am Sonntag, dem 8. Juni 2025, ist es wieder 
soweit, die „Open Gardens – Offene Gärten“  
locken Interessenten in private Gartenparadiese 
der Stadt Gotha und des Landkreises. Das Or-
ganisationsteam sucht weiter nach neuen Gar-
tenbesitzern, die ihre grünen Oasen für interes-
sierte Gartenfreunde öffnen. Wir begehen 2025 
„1250  Jahre Gotha“ und möchten das Jubiläum 
mit Gothaer Gärten unter dem Motto „12 Gärten 
und 50 Züchtungen“ mitgestalten. Hierzu sind 
alle Gartenbesitzer oder Gartenpächter der Stadt 
Gotha und den Ortsteilen angesprochen, die Ihren 
Garten an diesem Tag für andere Gartenliebhaber 
öffnen möchten.
Die Gäste der offenen Gärten sind von 10:00 Uhr 
bis 17:00 Uhr eingeladen zu interessanten 

Gesprächen über die Freude am Garten im All-
gemeinen und am Wachsen und Gedeihen von 
Gemüse, Sommerblumen, Stauden und Gehölzen.
Für einen Unkostenbeitrag in Höhe von 4,00 EUR 
ist in den Eingangsgärten in der Zeit von 
10:00 Uhr bis 15:00 Uhr die Adressliste mit allen 
geöffneten Gärten erhältlich.

  Wer Interesse hat seinen pri-
vaten Garten zu öffnen, kann 
sich noch bei Frau Beckert 
Tel. 03 62 58/ 5 06 56, 
bei Herrn Geyer Tel. 
03 62 58/5 17 05, sowie bei 
Frau Sauerbier (Gartenamt) 
Tel. 0 36 21/ 2 22-4 75 melden.

Anmeldung von Bohrungen in den Unter-
grund in Thüringen jetzt online möglich
Anfang 2024 wurde die elektronische „Bohranzei-
ge Thüringen“ in Betrieb genommen. Anzeigen von 
Bohrungen, z. B. zur Errichtung vertikaler Erdwär-
mesonden, Grundwasserwärmepumpen, Brunnen 
oder für Baugrunduntersuchungen, die aufgrund 
verschiedener gesetzlicher Vorgaben erforderlich 
sind, können nunmehr in einem einzigen Verfahren 
vorgenommen werden. Dabei werden die fachlich 
notwendigen Daten in einem Online-Formular ab-
gefragt, das sich dem jeweiligen Vorhaben dyna-
misch anpasst. 

Nähere Informationen zu den Themen „Geolo-
giedatengesetz“ und „Anzeige von Bohrungen“ 
sind auf der Webseite des TLUBN (https://tlubn.
thueringen.de/geologie-bergbau/geologie-und-
boden/geologiedatengesetz) und in der Informati-
onsbroschüre Anzeige- und Zulassungsverfahren 
für geologische Untersuchungen (z. B. Bohrun-
gen), Grundwassererschließungen und sonstige 
Erdaufschlüsse nach Geologiedatengesetz, Was-
serhaushaltsgesetz und Bundesberggesetz zu 
finden.

Wir laden ein zum

Kulturforum 
„Die Loge“

mit Gerlinde Sommer & Matthias Gehler, 
am 1. April 2025, um 17.00 Uhr 

im Bürgersaal des Gothaer 
Rathauses, am Hauptmarkt 1.

„Wollen Sie die Einheit – oder nicht?“

35 Jahre liegt es jetzt zurück, dass die DDR-
Bürger erstmals frei wählen durften. Wie war 
das damals? Einer, der das genau weiß, ist 
Matthias Gehler. Er war als Regierungsspre-
cher der letzten DDR-Regierung vom Frühjahr 
bis Herbst 1990 – und damit ganz nah dran an 
der Politik auf dem Weg zur Einheit. Gehler ge-
hört zum engsten Kreis um Lothar de Maiziere 
– und war mit ihm in Berlin, Bonn, Moskau und  
Washington.

Matthias Gehler holt im Gespräch mit TLZ-Chef-
redakteurin Gerlinde Sommer die Erinnerung in 
die Gegenwart. In seinem Buch porträtiert der 
in Thüringen lebende Gehler Macher und Ver-
sager, integre Charaktere und Opportunisten, 
die auf dem Weg zur Einheit auf der politischen 
Bühne handelten.

Der Eintritt ist wie immer frei!

80. Todestag von Josef Ritter von Gadolla
Am 4. und 5. April 2025 jähren sich 
zum 80.  Mal das Kriegsende in 
Gotha und damit untrennbar ver-
bunden auch der Todestag von 
Josef Ritter von Gadolla.
Als Stadtkommandant hatte 
Josef Ritter von Gadolla ei-
nen Befehl zur kampflosen 
Übergabe Gothas an die US-
amerikanische Armee gege-
ben und weiße Fahnen hissen 
lassen. So bewahrte er die Resi-
denzstadt und ihre Bewohner vor 
weiteren Kampfhandlungen mit 
möglicherweisen schweren Folgen. 
Seinen mutigen Einsatz bezahlte Gadolla 

mit dem Leben: Als er dem US-Militär 
mit einer weißen Fahne auf der 

Kühlerhaube entgegenfuhr – die 
4. Panzerdivision der 3.  Ame-
rikanischen Armee stand 
angriffsbereit vor den Toren 
der Stadt – wurde er von 
deutschen Soldaten verhaf-
tet und am 5. April 1945 in 
Weimar hingerichtet.

 Die Stadt Gotha ehrt den 
Ehrenbürger Josef Ritter von  

Gadolla mit einer Gedenkveranstal-
tung im Historischen Rathaus.
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Angebote &  
Veranstaltungen:
 Di 01.04.  ab 14 Uhr im KJT Zelle: Tischtennis. 
Ab 16 Uhr im KJT Anger: VRS Freies Training für 
den GP.  Mi 02.04.  ab 15 Uhr im KJZ Big Palais: 
Kinderklub.  Mi 02., 23. & 30.04.  ab 15 Uhr im KJT 
Anger: Kegeln für Kids. Ab 16 Uhr: Schach für 
Groß und Klein. Ab 17 Uhr: Koch- und Backwerk-
statt.  Do 03.04.  ab 14 Uhr im KJT Anger: Der Hort 
kommt zu Besuch. Ab 15 Uhr im KJZ Big Palais: 
Holzwerkstatt – Spiele reparieren. Ab 15 Uhr im 
KJT Zelle: Hobbyküche.

 Osterferienangebote:  Im Big Palais dreht sich in 
der ersten Ferienwoche alles ums Außengelän-
de. Kinderpalettengarten vorbereiten. Frühjahrs-
putz und Außengelände verschönern.  Mo 07.04.  
ab 14 Uhr im KJT Anger: Multimediatag I.  Mo 07. 

& Di 08.04.  ab 10 Uhr in der RoboThek der Stadt-
bibliothek: Stadt der Zukunft: Virtual Reality mit 
CoSpaces. Ab 10  Jahren.  Di 08.04.  ab 15 Uhr 
im KJT Anger: 1.  Anger-Poetry Slam.  Mi 09. & 

Do 10.04.  ab jeweils 15 Uhr im KJT Anger: Oster-
Bäckerei.  Fr 11.04.  ab 10 Uhr in der RoboThek 
der Stadtbibliothek: Kreative Tierwelt. Ab 8 Jah-
ren.  Fr 11. & 25.04.  ab 17 Uhr im KJT Anger: Kochen,  
frisch und lecker.  Mo, 14.04.  ab 11 Uhr im KJZ 
Big Palais: Basteln. Ab 14 Uhr im KJT Anger: 
Multimediatag II.  Mo 14.04. & Di 15.04.  ab 15 Uhr 
im KJT Zelle: Kinderklub – Osterkörbchen bas-
teln.  Di 15.04.  ab 11 Uhr im KJZ Big Palais: Wir 
kochen gemeinsam. Ab 15 Uhr im KJT Anger: Bil-
lardturnier.  Mi 16.04.  ab 10 Uhr in der RoboThek 
der Stadtbibliothek: Mumien treffen auf Roboter. 
Ab 8 Jahren. 11 Uhr im KJZ Big Palais: RIESEN-
MAUMAU. Ab 15 Uhr im KJT Zelle: Backstube –
Osterzöpfe flechten. Ab 15 Uhr im KJT Anger: Os-
terkörbchen basteln.  Do 17.04.  ab 11 Uhr im KJZ 
Big Palais: Osterüberraschung im Big Palais. Ab 
14 Uhr im KJT Anger: Zum Big Palais zur großen 
Ostersause. Ab 15 Uhr im KJT Zelle: Osterkörb-
chensuche  Do 17. & Fr 18.04.   ab 10 Uhr in der Ro-
boThek der Stadtbibliothek: Gotha 1250: Deine 
Stadt in 3D gestalten & drucken! Ab 12 Jahren.

 Di 22.04.  ab 14 Uhr im KJT Zelle: Gesellschafts-
spiele.  Do 24.04.  ab 14 Uhr im KJT Zelle: Hobby-
küche.  Mi 23.04.  ab 15 Uhr im KJZ Big Palais: 
Lego Foto Show.  Do. 24. & Fr, 25.04.  ab 15 Uhr im 
KJZ Big Palais: Kochklub.  Di  29.04.  Ab 14 Uhr 
im KJT Zelle: Gesellschaftsspiele.  Mi  30.04.  ab 
15 Uhr im KJZ Big Palais: Spiele rund ums Palais.

 Täglich ab 16 Uhr KJT Zelle:  Hausaufgabenhilfe 
möglich. |  Im KJT Anger:  Hausaufgabenhilfe & 
Fahrradwerkstatt auf Anfrage.

www.kinderjugendforum-gotha.de/ 
jugendangebote

KJZ Big Palais Tel. 0 36 21/73 71 80 
In den Osterferien (7.-17.04.) öffnet das Big Palais 
von 11-19 Uhr, an Feiertagen geschlossen.

KJT Zelle Tel. 0 36 21/70 85 04 
Der KJT Zelle bleibt in der ersten Osterferien-
woche (7.-11.04.) geschlossen, da die Mitarbeiter 
im Big Palais das Ferienprogramm mitgestalten.

KJT Anger Sundhausen 
Tel. 0 36 21/75 87 47

RoboThek in der Stadtbibliothek Gotha 
E-Mail: robothek@gotha.de 
Anmeldung unter: https://mintthueringen.de/
fuer-schuelerinnen/angebote/

Osterferienprogramm 2025 in der RoboThek 
vom 7. bis 19. April 2025
Montag und Dienstag, 07.04.2025 – 08.04.2025, 
10 – 13 Uhr, ab 10 Jahren
Stadt der Zukunft: Virtual Reality mit CoSpaces
Wie sieht Gotha in der Zukunft aus? In diesem 
Workshop gestalten Kinder ihre eigene Vision 
der Stadt von morgen – kreativ, nachhaltig und 
digital! Mit CoSpaces Edu entwerfen sie in Vir-
tual Reality futuristische Gebäude, smarte Stra-
ßen und grüne Oasen, die ihre Träume wider-
spiegeln. Der Workshop dauert 2 Tage jeweils 
3 Stunden.

Freitag, 11.04.2025, 10 – 13 Uhr, ab 8 Jahren
Kreative Tierwelt – Von echten Vorbildern zu 
eigenen Kreationen (in Zusammenarbeit mit der 
Wunderkammer Friedenstein)
Zunächst tauchen wir in die Ausstellung Tiere im 
Turm ein und lernen Spannendes über heimische, 
nachtaktive, in der Antarktis oder auch im Regen-
wald ansässige Lebewesen kennen. Anschließend 
geht es in die Wunderkammer, wo wir mit dem 
3D-Stift eigene Tiere gestalten – inspiriert von 
dem, was wir zuvor entdeckt haben. 

Mittwoch, 16.04.2025, 10 – 13 Uhr, ab 8 Jahren
Mumien treffen auf Roboter (in Zusammenarbeit 
mit der Wunderkammer Friedenstein)
Sagt der Roboter zur Mumie: „Du bist ja echt alt – 
aber ich habe das neueste Update für dich!“ Beim 
Workshop geht es auf eine spannende Reise ins 
alte Ägypten. Nach dem Besuch der Ausstellung 
werden kleine Ozobot-Roboter programmiert, um 
durch Pyramiden zu fahren und das Grab der 
Pharaonen zu erkunden. 

Donnerstag und Freitag, 17.04.2025 – 18.04.2025, 
10 – 13 Uhr, ab 12 Jahren
Gotha 1250: Deine Stadt in 3D gestalten & drucken!
Feiere 1250 Jahre Gotha mit deinem eigenen 3D-
Design! In diesem Workshop modellierst du his-
torische oder moderne Gebäude der Stadt und 
druckst sie mit dem 3D-Drucker aus. Erlebe, wie 
Geschichte Form annimmt – digital und greifbar!
Der Workshop dauert 2 Tage jeweils 3 Stunden.

Die Veranstaltungen sind kostenfrei. Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich. Anmeldung unter: https://
mintthueringen.de/fuer-schuelerinnen/angebote/

Osterbastel-Werkstatt
Wenn es draußen langsam grün wird, dann sind die 
Ostertage nicht mehr weit. Bastelfreudige Famili-
en, die Lust haben, sich das Osterfest mit hübschen 
und dekorativen Sachen zu verschönern, können 
sich von Dienstag, 8. April, bis Freitag, 11. April 

jeweils in der Zeit von 14 bis 16 Uhr im Hanns-Cibul-
ka-Saal der Stadtbibliothek selbst verschiedene Os-
terdekorationen basteln. Das Material wird gestellt, 
eine Anmeldung ist nicht erforderlich – kommen Sie 
einfach herein und machen Sie mit! 

Erste bundesweite Nacht der Bibliotheken
Bei der bundesweit ersten „Nacht der Bibliotheken“ 
am Freitag, 4. April, ist auch die Stadtbibliothek 
Gotha zwischen 18 und 22 Uhr mit einem vielfälti-
gen Programm für alle Altersgruppen dabei. So lädt 
Ralph-Uwe-Heinz um 18:30, 19:30 und 20:30 Uhr 
Kinder ab 6 Jahren zu einer Sagenführung durch 
den Schlosspark ein, während Andreas M. Cramer 
um 18:00, 19:00 und 20:00 Uhr für Kinder von 4 bis 
8 Jahren die Gutenachtgeschichte „Der kleine Mum-
melratz und das Geburtsnachtspicknick“ vorliest.
Mirco Krüger liest um 18:30 Uhr im Hanns-Cibulka-
Saal aus seinem Buch „Tatort Gotha und Gothaer 
Land“ und Tierpräparator Peter Mildner zeigt Kin-
dern um 18:30, 19:30 und 20:30 Uhr, wie einfach 

man aus Aluminiumfolie Tiere bastelt. Zwischen 14 
und 21 Uhr können Kinder ihr Kuscheltier in der 
Bibliothek abgeben, wo es eine Nacht verbringen 
und am nächsten Tag wieder abgeholt werden kann 
– mit einem Foto, was es in der Nacht gemacht hat.
Die Mitarbeiter der Robothek bieten spannende Ex-
perimente an, dazu gibt es einen Kinderbuch-Floh-
markt, eine Malstrecke und eine Ecke zum Kinder-
schminken. Erwachsene können sich an der Infothek 
zwischen 18 und 22 Uhr zum halben Jahrespreis in 
der Bibliothek anmelden. Die kulinarische Versor-
gung übernimmt an diesem Abend der Freundes-
kreis der Stadtbibliothek. Bitte beachten: Die Biblio-
thek öffnet an diesem Tag erst um 14 Uhr ihre Türen.

Knut Kreuch und Mirko Krüger lesen
Im Rahmen der Jubiläums-Lesereihe „12 Autoren, 
50 Geschichten“ werden im April sowohl Oberbür-
germeister Knut Kreuch als auch der Autor Mirco 
Krüger in der Stadtbibliothek zu Gast sein.
Der Erfurter Journalist Mirco Krüger liest am Frei-
tag, 4. April, zur „Nacht der Bibliotheken“ um 18:30 
Uhr im Hanns-Cibulka-Saal aus seinem Buch „Tatort 
Gotha und Gothaer Land“. Dabei lädt er zu einem 
spannenden Spaziergang auf den Spuren spektaku-
lärer Kriminalfälle ein.
Zum „Tag des Buches“ am 23. April wird Oberbür-
germeister Knut Kreuch ab 18:00 Uhr unter dem 

Titel „5mal Gotha in 12 Minuten und 50 Sekunden“ 
unterhaltsame und auch überraschende Einblicke 
in den weitverzweigten Stammbaum des Hauses 
Sachsen-Gotha, seine vielfältigen Wurzeln und 
Blätter geben.
Aus Anlass des Jubiläums und dank der Unterstüt-
zung der Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha 
sind alle Veranstaltungen der Lesereihe für die Be-
sucher kostenfrei. Karten für die Lesung von Mirco 
Krüger sind in der Stadtbibliothek erhältlich; die 
Lesung von Oberbürgermeister Knut Kreuch ist auf-
grund des großen Interesses bereits ausverkauft.

Angebote der Stadtbibliothek Heinrich Heine
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Die nächste Stadtratssitzung
findet am Donnerstag, dem 15. Mai 2025, um 17:00 Uhr im 
Bürgersaal des Historischen Rathauses statt. 
Alle Gothaer Bürgerinnen und Bürger sind hierzu 
eingeladen.

  Tagesordnung unter www.gotha.de

Die nächste Ausgabe 
des Rathaus-Kuriers
erscheint voraussichtlich am 24. April 2025.

Tickets:  bei allen bekannten 
VVK-Stellen und online beim 
Ticketshop Thüringen.

www.thphil.de

BELLA
ITALIA!

SCHUBERT, 
ROTA & STRAUSS

08. 05. 25
Stadthalle Gotha

19:30 Uhr

VON 
WIEN 

NACH 
VENEDIG

MOZART,
SALIERI & 
VERDI

03. 04. 25
Kulturhaus Gotha

19:30 Uhr

POP MEETS CLASSICS

VOL . 5
& Edita Abdieski mit Thomas Hahn 

+ Band 

16. 08. 25
20:00 Uhr

FB_Bildpost

T R I F F T
THÜRINGEN PHILHARMONIE

22. 08. 25
20:00 Uhr

LAND
SCHAFTEN 
DER SEELE

LISZT, CHOPIN & 
BEETHOVEN

05. 06. 25
Kulturhaus Gotha

19:30 Uhr

TELEMANDOLIN

Mit 
ALON SARIEL 

und dem 

BAROCKORCHESTER 
der  Thüringen Philharmonie 

Gotha-Eisenach

17.05.25
Ekhof-Theater Gotha
19:00 Uhr

ROMAN
PATKOLÓ

GIPFELTREFFEN 
DER ARTISTS 

IN RESIDENCE

RAGNA
SCHIRMER
&

ES SPIELT 
DAS SPOHR-QUARTETT 
DER THÜRINGEN 
PHILHARMONIE
GOTHA-EISENACH

11. 05. 25
im Festsaal Schloss 
Friedenstein Gotha

17:00 Uhr

Win

Alters-empfehlung: 0   bis 8Jahre

06. 04. 25 | 10:00 Uhr
Probensaal der Philharmonie

Gotha, Schöne Aussicht 5

FB_Bildpost

P R Ä S E N T I E R T
THÜRINGEN PHILHARMONIE

berühmte Filmmusiken AUF Grossbildleinwand

29. 08. 25
20:00 Uhr
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